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„The idea of awarding damages for breach of a choice-of-court ag-
reement has its genesis in the common law system. Whether the seed 
growing in the common law field can be transplanted onto the civil 
law ground remains to be seen.“

Koji Takahashi1

1 Takahashi, YPIL 2009, S. 73, 76.
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Einleitung

A. Einführung

„Schadensersatz wegen der Missachtung einer Gerichtsstandsvereinba-
rung? Diese Frage stellt sich doch gar nicht. Man kann bei einer abredewid-
rigen Klage doch einfach die Zuständigkeit rügen“. Solche Aussagen kann 
man zuweilen in Gesprächen unter Juristen – auch unter außerordentlich 
Prozesserfahrenen1 – hören und auch in einigen wissenschaftlichen Stellung-
nahmen lesen.2 Mit Bedacht lautet das Thema „Der Schadenersatzanspruch 
wegen der Missachtung einer internationalen Gerichtsstandsvereinbarung“. 
Die soeben zitierte Sichtweise unterschätzt die Internationalität von Ge-
richtsstandsvereinbarungen. Das Recht der internationalen Zuständigkeit un-
terscheidet sich von Staat zu Staat, weswegen Gerichtsstandsvereinbarungen 
in einem Staat wirksam und in einem anderen unwirksam sein können. Die-
sen Umstand nutzen manche Parteien gezielt zu ihrem Vorteil aus. Im Ar-
beitspapier der Kommissionsdiensstelle vom 14. Dezember 2010 zitiert 
diese eine Untersuchung, laut der gegen 7,7 % der befragten europäischen 
Unternehmen in den vorangegangenen fünf Jahren mindestens eine Klage 
unter Verstoß gegen eine internationale Gerichtsstandsvereinbarung erhoben 
wurde.3 

Einen Prozess vor einem ausländischen Gericht zu führen, ist mit beacht-
lichen Kosten und Risiken behaftet, die typischerweise höher als im Inland 
ausfallen.4 Die Gründe hierfür sind vielfältig: Man benötigt üblicherweise 
einen ortsansässigen Anwalt, es treten Sprachschwierigkeiten auf, man kennt 
Verfahrensablauf und Verfahrensrecht nicht und ist auch materiell häufig mit 
einer ungewohnten Rechtsordnung konfrontiert.5 Um das Risiko eines Pro-
zesses im Ausland zu minimieren beziehungsweise die Kosten hierfür vor-

1 Der Verfasser erlebte dies in der Anwaltsstation seines Referendariats in der 
Dispute-Resolution-Abteilung einer internationalen Großkanzlei.

2 Schack, RabelsZ 1994, S. 40, 56; Matscher, Zuständigkeitsvereinbarungen, S. 23.
3 Commission Staff Working Paper Impact Assessment Accompanying document 

to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commer-
cial matters, SEC (2010) 1547 final.

4 de Lousanoff, ZZP 1992, S. 118.
5 Gottschalk/Breßler, ZEuP 2007, S. 56.
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hersehbar zu machen, enthalten Verträge im internationalen Wirtschafts- und 
Handelsrecht beinahe immer Regelungen für den Streitfall.6 Dies fußt auf der 
Erkenntnis, dass Streitfallregelungen am besten vor dem Entstehen des Kon-
flikts abzuschließen sind, da hinterher die Kommunikationsbereitschaft zwi-
schen den Parteien deutlich abnimmt und verfahrensgestaltende Absprachen 
schwieriger werden.7 Das entscheidende Mittel, den Streitfall vor seinem 
Entstehen zu gestalten, ist der Prozessvertrag.8

Während die Parteien beziehungsweise ihre Bevollmächtigten in internati-
onalen Wirtschafts- und Handelsgeschäften typischerweise sehr präzise Re-
gelungen für eine Vielzahl hypothetischer Entwicklungen treffen, erfahren 
die Regelungen für den Konfliktfall häufig einen Umgang, der ihrer ökono-
mischen und juristischen Bedeutung nicht gerecht wird.9 Bezeichnend ist 
die leicht überspitzte Formulierung, dass die Anwälte noch schnell die Rege-
lungen für den Konfliktfall niederschrieben, während im Nebenzimmer be-
reits die Sektkorken zum gelungenen Geschäftsabschluss knallten.10 Diese 
stiefmütterliche Behandlung der Regelungen zur Streitfallvorsorge mündet 
häufig in schlecht formulierten Klauseln und begünstigt dadurch Missver-
ständnisse und abredewidrige Klagen.

Prozessverträge sind Vereinbarungen, die ihre Wirkung hauptsächlich in 
prozessualer Hinsicht entfalten und die eine oder mehrere Parteien zu einem 
bestimmten verfahrensrechtlichen Verhalten verpflichten.11 Nach der Recht-
sprechung können sich die Parteien eines – auch zukünftigen – Rechtsstreits 
durch Prozessverträge zu jedem prozessualen Verhalten verpflichten, dem 
nicht Unmöglichkeit, ein gesetzliches Verbot oder die guten Sitten entgegen-
stehen.12 

Der Vorteil von Prozessverträgen liegt auf der Hand: Sie ermöglichen es 
den Parteien, durch privatautonome Gestaltung auf das Prozessgeschehen 
einzuwirken.13 Dabei kommen jedem in dieser Arbeit thematisierten Prozess-
vertrag spezifische Vorteile zu, die bei internationalen Sachverhalten regel-

6 Behrens, RabelsZ 1974, S. 590; Böttcher/Laskawy, DB 2004, S. 1247; Risse, 
Wirtschaftsmediation, S. 90; Cuniberti/Requejo, ERA 2010, S. 7 f.

7 Eidenmüller, Wirtschaftsmediation, S. 8; Böttcher/Laskawy, DB 2004, S. 1247, 
1248.

8 Neuenhahn/Neuenhahn, NJW 2007, S. 1851, 1855; Dutson, Arbitration Internati-
onal 2000, S. 89.

9 Gottschalk/Breßler, ZEuP 2007, S. 56.
10 Risse, Wirtschaftsmediation, S. 90.
11 Musielak, in: Musielak, ZPO, Einl., Rn. 66; Teubner/Künzel, MDR 1988, S. 720; 

Gottwald, in: FS Henckel, S. 295, 296.
12 BGH, NJW 1958, 1397; 1963, 243; 1982, 2072, 2073; 1986, 198.
13 Reichold, in: Thomas/Putzo, ZPO, Einl. III, Rn. 6.
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mäßig umso deutlicher in Erscheinung treten. So kann die vorherige Festle-
gung eines Gerichtsstands sowie des anzuwendenden Rechts für die Parteien 
in internationalen Verfahren zeit- und kostensparend sein.14 Durch eine 
Schiedsvereinbarung können die Parteien das Verfahren in besonderem Maß 
entsprechend ihren Bedürfnissen gestalten, etwa indem sie selbst Ort, Zeit, 
Sprache, Verfahrensablauf und die Schiedsrichter bestimmen15 und das Ver-
fahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden lassen.16 Mediations-
vereinbarungen haben den Vorteil, dass sie eine vertrauliche und ebenfalls 
schnelle und kostengünstige Klärung des Rechtsstreits bewirken.17 

B. Fragestellung

Die Achillesferse des Prozessvertrags ist, dass er von den Parteien weitge-
hend sanktionslos gebrochen werden kann. Der abredewidrig Verklagte kann 
sich gegen eine Klage unter Missachtung einer Gerichtsstands-, Schieds- 
oder Mediationsvereinbarung frühestens durch die Zuständigkeitsrüge weh-
ren. Dadurch entstehen ihm bereits Kosten, die ihm häufig nicht (vollends) 
erstattet werden.18 Man muss sich also die Frage stellen, wie Prozessverträge 
mit all ihren Vorteilen auch effektiv durchgesetzt werden können. 

Im Mittelpunkt der Arbeit sollen Gerichtsstandsvereinbarungen stehen. 
Auf diesen Prozessvertrag haben sich Rechtsprechung und Literatur bisher 
konzentriert, sodass hier das Meinungsbild am weitesten ausdifferenziert ist. 
Ferner gibt es zu Gerichtsstandsvereinbarungen im Gegensatz zu anderen 
Prozessverträgen eine Vielzahl von EuGH-Urteilen, mit denen sich die Un-
tersuchung auseinandersetzen kann. So ist sicherzustellen, dass der Scha-
densersatzanspruch europarechtskonform ist. Die Fragestellung ist bei allen 
Prozessverträgen ähnlich, wenn auch bei der Gerichtsstandsvereinbarung 
durch den Einfluss der EuGVVO19 am komplexesten, sodass sich die Ergeb-
nisse zu Gerichtsstandsvereinbarungen im Wesentlichen auf andere Prozess-

14 Eichel, RIW 2009, S. 289, 290; Geimer, IZPR, Rn. 1597, 1599; Graf v. West-
phalen, NJW 1994, S. 2113.

15 Raeschke-Kessler/Berger, Schiedsverfahren, Kap. 1, II; Schwab/Walter, Schieds-
gerichtsbarkeit, Kap. 1, Rn. 8.

16 Münch, in: MüKo-ZPO, vor § 1025 ff., Rn. 71.
17 Dendorfer/Krebs, MittBayNot 2008, S. 85, 87 f.
18 Maire du Poset, Versailles Int. Arbitration 2012, S. 33, 48; Sievi, DRJ 2012, 

S. 56, 58; Yeo/Tan, in: Worthington, Commercial Law, S. 403, 412; vgl. auch Joseph, 
Agreements, Rn. 14.06.

19 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen.


